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406. Bundesgesetz: Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen
(NR: GP XVIII IA 525/A AB 1075 S. 122. BR: AB 4546 S. 571.)

407. Bundesgesetz: Änderung des Kreditwesengesetzes
(NR: GP XVIII IA 526/A AB 1073 S. 122. BR: AB 4547 S. 571.)

408 . Bundesgesetz: Änderung des Außenhandelsgesetzes 1984
(NR: GP XVIII IA 527/A AB 1083 S. 122. BR: AB 4548 S. 571.)

406. Bundesgesetz über die Durchführung
internationaler Sanktionsmaßnahmen

Der Nationalrat hat beschlossen :
§ 1. Soweit dies zur Erfüllung von völkerrechtlich

verpflichtenden Entscheidungen der Vereinten
Nationen erforderlich ist, ist die Bundesregierung
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hauptaus-
schuß des Nationalrates durch Verordnungen die
nachstehend angeführten Maßnahmen anzuordnen:

1. die Beschlagnahme von Verkehrsmitteln, die
sich mehrheitlich im Eigentum einer Person
oder eines Unternehmens mit Sitz oder
Tätigkeit in einem bestimmten Staat befinden
oder von solchen Personen oder Unternehmen
kontrolliert werden ;

2. den Verfall der unter Z 1 angeführten
Verkehrsmittel, wenn festgestellt wird, daß sie
zur Begehung eines Verstoßes gegen beste-
hende Ein-, Aus- oder Durchfuhrbestimmun-
gen verwendet wurden ;

3. die Beschlagnahme von Verkehrsmitteln sowie
von diesen beförderten Waren, wenn der
Verdacht besteht, daß sie zur Begehung eines
Verstoßes gegen bestehende Ein-, Aus- oder
Durchfuhrbestimmungen verwendet bezie-
hungsweise entgegen solchen Bestimmungen
befördert wurden ;

4. den Verfall der unter Z 3 angeführten
Verkehrsmittel und Waren, wenn festgestellt
wird, daß sie zur Begehung eines Verstoßes
gegen bestehende Ein-, Aus- oder Durchfuhr-
bestimmungen verwendet beziehungsweise
entgegen solchen Bestimmungen befördert
wurden;

5. das Verbot der Erbringung von Dienstleistun-
gen an natürliche oder juristische Personen
zum Zweck der Ausübung geschäftlicher
Tätigkeiten in einem bestimmten Staat;

6. die Befreiung von der Verpflichtung zur
Erfüllung zivilrechtlicher Forderungen, wenn

sie im Zusammenhang mit Verträgen oder
sonstigen Transaktionen geltend gemacht
werden, deren Erfüllung durch Sanktionsmaß-
nahmen beeinträchtigt wurde.

§ 2. In einer Verordnung gemäß § 1 Z 1 bis 4
kann angeordnet werden, daß mit der Durchfüh-
rung der Verordnung entstehende Kosten zu Lasten
der Eigentümer der betroffenen Verkehrsmittel
oder Waren gehen.

§ 3. (1) Im Zusammenhang mit einer Verordnung
gemäß § 1 Z 6 obliegt der Beweis dafür, daß die
Erfüllung des Vertrages oder die Ausführung der
Transaktion durch die Sanktionsmaßnahme nicht
berührt wurde, dem, der den Anspruch geltend
macht.

(2) Wer eine Leistung erbringt, obwohl sie auf
Grund einer Verordnung nach § 1 Z 6 nicht zu
erbringen war, kann daraus Dritten gegenüber keine
Ansprüche ableiten, es sei denn, daß er die Leistung
unfreiwillig erbracht hat oder er bei ihrer
Erbringung weder wußte noch wissen mußte, daß
die Forderung nach § 1 Z 6 nicht zu erfüllen war.

§ 4. Wer, wenn auch nur fahrlässig, einem nach
§ 1 Z 5 erlassenen Verbot zuwider Dienstleistungen
in einem 500 000 S übersteigenden Wert an
natürliche oder juristische Personen zum Zweck der
Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten in einem durch
eine Verordnung nach § 1 bestimmten Staat
erbringt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen, sofern die Tat nicht nach
anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist.

§ 5. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 500 000 S
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zu bestrafen, wer einem nach § 1 Z 5 erlassenen
Verbot zuwider Dienstleistungen an natürliche oder
juristische Personen zum Zweck der Ausübung
geschäftlicher Tätigkeiten in einem durch eine
Verordnung nach § 1 bestimmten Staat erbringt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut.

Klestil

Vranitzky

407. Bundesgesetz, mit dem das Kreditwesen-
gesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Kreditwesengesetz, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 18/1992, wird wie
folgt geändert:

1. Folgender § 29 a wird eingefügt:

„§ 29 a. (1) Soweit dies zur Erfüllung von
völkerrechtlich verpflichtenden Entscheidungen der
Vereinten Nationen erforderlich ist, ist die Bundes-
regierung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Hauptausschuß des Nationalrates durch Verord-
nung die Verfügung über bei Banken gehaltene
Konten zu verbieten, die

1. im Eigentum von Behörden oder sonstigen
staatlichen Stellen eines bestimmten Staates
oder von Unternehmen mit Sitz in einem
bestimmten Staat stehen oder

2. von diesen Behörden, Stellen oder Unterneh-
men finanziell, organisatorisch beherrscht
oder sonst wirtschaftlich kontrolliert werden.

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer
Bank, wenn auch nur fahrlässig, dem Verbot der
Verfügung über Konten gemäß Abs. 1 zuwiderhan-
delt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 500 000 S
zu bestrafen.

(3) Für Fälle, bei denen die Voraussetzungen des
Abs. 1 zwischen der Bank und dem Kontoinhaber
strittig sind, kann die Verordnung festlegen, daß der
Beweis über das Nichtvorliegen dieser Vorausset-
zungen vom Kontoinhaber zu erbringen ist, soweit
Umstände im Bereich des Kontoinhabers betroffen
sind und deshalb die entsprechenden Aufklärungen
der Bank nicht zugemutet werden können."

2. § 37 Z 1 lautet:

„1. des § 29 Abs. 1 und 2 und des § 29 a Abs. 1 ist
die Bundesregierung;"

Klestil

Vranitzky

408. Bundesgesetz, mit dem das Außenhan-
delsgesetz 1984 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über die Durchführung des
Warenverkehrs mit dem Ausland (Außenhandelsge-
setz 1984), BGBl. Nr. 184/1984, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 16/1993, wird
wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Der Bewilligungspflicht nach Maßgabe
dieses Bundesgesetzes unterliegen Rechtsgeschäfte
oder Handlungen, die folgendes zum Gegenstand
haben:

1. die Aus- oder Einfuhr von Waren der Anlagen
A 1 und A 2 sowie B 1 und B 2 oder

2. die Aus- oder Einfuhr von Waren gemäß einer
nach § 5 Abs. 1 erlassenen Verordnung oder

3. die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließ-
lich Technologie, die Überlassung von im
Zollausland befindlichen Waren einschließlich
Technologie zur Verbringung in ein anderes
Land oder die Vermittlung von Warenliefe-
rungen einschließlich Technologie im Zollaus-
land zur Verbringung in ein anderes Land
gemäß einer nach § 5 Abs. 2 erlassenen
Verordnung oder

4. die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließ-
lich Technologie, die Überlassung von im
Zollausland befindlichen Waren oder Waren
einschließlich Technologie zur Verbringung in
ein anderes Land oder die Vermittlung von
Warenlieferungen oder Warenlieferungen ein-
schließlich Technologie im Zollausland zur
Verbringung in ein anderes Land gemäß einer
nach § 5 Abs. 6 erlassenen Verordnung.

(2) Verboten sind Rechtsgeschäfte oder Hand-
lungen gemäß einer nach § 5 Abs. 3 erlassenen
Verordnung oder einem nach § 5 Abs. 3 erlassenen
Bescheid sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen
ohne die erforderliche Bewilligung gemäß Abs. 1."

2. § 3 Abs. 3 entfällt. Der Abs. 2 des § 3 erhält die
Bezeichnung „(3)".
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3. § 4 Abs. 1 lit. a lautet:
,,a) Die Aus- oder Einfuhr von Waren, auf welche

die Voraussetzungen für die Gewährung der
Zollfreiheit oder die Zollvergütung nach den
§§ 30 bis 40, 42 und 43 des Zollgesetzes 1988,
BGBl. Nr. 644, zutreffen, im Falle ausländi-
scher Rückwaren jedoch nur, sofern die
Waren in jenes Land zurückgebracht werden,
aus dem sie eingeführt wurden,"

4. § 4 Abs. 1 lit. d lautet:
,,d) die Aus- oder Einfuhr von Waren im

Vormerkverkehr, ausgenommen im Aus-
gangs- oder Eingangsvormerkverkehr zum
Ungewissen Verkauf, einschließlich von inlän-
dischen oder ausländischen Anteilen (Zutaten
oder Wertanteilen) an diesen Waren sowie
von Fehlmengen, die bei der Herstellung der
rückgebrachten Waren angefallen sind und
nach den zollrechtlichen Vorschriften als mit
den Waren rückgebracht gelten; die Aus-
nahme von der Bewilligungspflicht fällt weg,
wenn die zollgesetzlichen Voraussetzungen
für die Zollabrechnung gegeben sind, wobei
für die Vorlage der Bewilligung vom Zollamt
eine angemessene Frist zu setzen ist,"

5. § 4 Abs. 1 lit. e lautet:
,,e) die Aus- oder Einfuhr von Waren im

Anweisungsverfahren gemäß § 116 Abs. 3 des
Zollgesetzes 1988, es sei denn, daß die
betreffenden Waren im Zollausland verblei-
ben,"

6. Im § 4 Abs. 1 lit. p, im § 4 Abs. 3 sowie im § 22
entfallen jeweils die Worte „in der jeweils geltenden
Fassung".

7. § 4 Abs. 1 lit. s und t entfallen, die lit. u und v
erhalten die Bezeichnungen „s" und „t".

8. § 4 Abs. 2 entfällt. Die Abs. 3 bis 5 des § 4
erhalten die Bezeichnungen „(2)" bis „(4)".

9. Im § 4 Abs. 4 werden die Worte „Wein und
Spirituosen" durch „Bier, Wein, Obstwein und
Spirituosen" ersetzt.

10. Im § 5 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Sofern dies auf Grund einer von Österreich

mitgetragenen internationalen Maßnahme zur Be-
schränkung des Warenverkehrs mit bestimmten
Staaten erforderlich ist, hat der Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten in einer Verord-
nung gemäß Abs. 1 Z 6 weiters Rechtsgeschäfte
oder Handlungen für bewilligungspflichtig zu
erklären, die folgendes zum Gegenstand haben:

1. die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließ-
lich Technologie oder

2. die Überlassung von im Zollausland befindli-
chen Waren oder Waren einschließlich Tech-
nologie zur Verbringung in ein anderes Land
oder

3. die Vermittlung von Warenlieferungen oder
Warenlieferungen einschließlich Technologie
zur Verbringung in ein weiteres Land.

Dies gilt sowohl für Waren, die in den Anlagen A 1,
A 2, B 1 oder B 2 genannt sind als auch für andere
Waren."

11. § 11 Abs. 5 lautet:

„(5) Das Ergebnis der Erhebungen gemäß Abs. 3
und 4 darf nur für Zwecke der Vollziehung dieses
Bundesgesetzes oder — bei Mitwirkung des
Bundesministers für Finanzen — für Zwecke eines
Abgabenverfahrens oder Finanzstrafverfahrens ver-
wendet werden."

12. § 15 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des
Beirates gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 üben ihre Funktion
ehrenamtlich aus."

13. § 17 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. Waren der Anlagen A 1, A 2 sowie B 1, B 2

oder einer Verordnung nach § 5 Abs. 1 ohne
die erforderliche Bewilligung aus- oder
eingeführt oder ohne die erforderliche Bewilli-
gung gemäß einer nach § 5 Abs. 6 erlassenen
Verordnung Waren einschließlich Technolo-
gie aus- oder einführt oder im Zollausland
befindliche Waren oder Waren einschließlich
Technologie zur Verbringung in ein weiteres
Land überläßt oder Warenlieferungen oder
Warenlieferungen einschließlich Technologie
im Zollausland zur Verbringung in ein
weiteres Land vermittelt, sofern der Wert der
betroffenen Waren jeweils 500 000 S über-
steigt, oder"

14. In § 17 Abs. 2 Z 2 entfallen die Wortfolge
„sofern es sich um Personen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft handelt" sowie der nachfolgende
Beistrich.

15. § 17 a Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. Waren der Anlagen A 1, A 2 sowie B 1, B 2

oder einer Verordnung nach § 5 Abs. 1 ohne
die erforderliche Bewilligung aus- oder
einführt oder ohne die erforderliche Bewilli-
gung gemäß einer nach § 5 Abs. 6 erlassenen
Verordnung Waren einschließlich Technolo-
gie aus- oder einführt oder im Zollausland
befindliche Waren oder Waren einschließlich
Technologie zur Verbringung in ein weiteres
Land überläßt oder Warenlieferungen oder
Warenlieferungen einschließlich Technologie
im Zollausland zur Verbringung in ein
weiteres Land vermittelt, sofern der Wert der
betroffenen Waren jeweils 500 000 S nicht
übersteigt, oder"

16. § 23 Abs. 2 entfällt. Die Abs. 3 bis 11 des § 23
erhalten die Bezeichnungen „(2)" bis „(10)".

17. Dem §24 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die §§ 3, 4, 5 Abs. 6, 11 Abs. 5, 15 Abs. 4, 17
Abs. 1 und 2, 17 a Abs. 1 Z 1, 22 und 23 sowie die
Unternummern 2902 (10), 11 und 19 der Anlage A 1
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und die Tarifnummer 3102 der Anlage B 1 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 408/1993
treten mit 1. Juni 1993 in Kraft."

18. Die Anlage A 1 wird wie folgt geändert:

Die Unternummern 2902 (10), 11 und 19 lauten:

„2902 - Cyclische Kohlenwasserstoffe :
(10) - Cyclane, Cyclene und Cycloterpene :
11 - - Cyclohexan
19 - - sonstige"

19. In der Anlage B 1 wird nach der Tarifnummer
3006 eingefügt:

„3102 - Mineralische oder chemische Stickstoff-
düngemittel"

Klestil
Vranitzky


